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Beschluss 10 - 02 / 2026 
Bestellung 2 neuer Mitglieder OT Welsleben für 

den Seniorenrat der Gemeinde Bördeland 
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Beschluss 10 - 02 / 2026 - Bestellung 2 neuer Mitglieder OT Welsleben für den 
Seniorenrat der Gemeinde Bördeland 

 

Fachdienst 1 Zentrale Dienste und 
Service 

1. Vorlage Datum: 04.03.2026 

Beratungsfolge Abstimmung 
Ja            Nein        Enth. 

Termin Status 

Ortschaftsrat 
Welsleben 

  7               -               -  07.04.2026 öffentlich 

Gemeinderat 18               -               -             16.04.2026 öffentlich 

 
Beratungsgrundlage:    
Bestellung 2 neuer Mitglieder OT Welsleben für den Seniorenrat der Gemeinde 
Bördeland 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage des § 45 Abs.1 in Verbindung mit § 79 des Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikels 1 
des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288), in der derzeit gültigen 
Fassung, bestellt der Gemeinderat der Gemeinde Bördeland nachfolgende 2 Personen aus 
dem Ortsteil Welsleben für den Seniorenrat der Gemeinde Bördeland:  
 

1. Frau Evelin Zickner   OT Biere 
2. Frau Margitta Görsch   OT Biere 
3. Frau Rita Ritter    OT Eggersdorf 
4. Frau Margitta Fleischer   OT Eggersdorf 
5. Frau Carola Müller   OT Eickendorf 
6. Herr Bernd Nimmich   OT Eickendorf 
7. Frau Ingrid Scharsig   OT Großmühlingen 
8. Frau Christine Brunsendorf  OT Großmühlingen 
9. Frau Martina Stephan   OT Kleinmühlingen 
10. Frau Roswitha Kubbe   OT Kleinmühlingen 
11. Frau Christine Stephan   OT Welsleben 
12. Frau Barbara Wallmann   OT Welsleben 
13.  derzeit nicht besetz   OT Zens 
14.  Frau Birgit Junge    OT Zens 

 
Begründung: 
Gemäß der Hauptsatzung § 12 der Gemeinde Bördeland in der derzeit gültigen Fassung 
bildet der Gemeinderat für die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderates einen 
Seniorenrat. Dieser besteht aus maximal 14 Mitgliedern (maximal 2 Mitglieder pro Ortsteil).  
Die Tätigkeit der Mitglieder des Seniorenrates ist ehrenamtlich.  
 
 
 
 
M. Schmoldt                                                                                                                                                          
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstimmungsergebnis zum Beschluss 10 - 02 / 2026: 
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister   : 21 
Von diesen stimmberechtigt anwesend    : 18                
Es stimmten mit   Ja     : 18    
Es stimmten mit Nein     :   - 
Es stimmten mit Stimmenthaltung   :   - 
 
Gemäß § 33 KVG LSA ist kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen. 


